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Tirol

001 Verwaltungsrecht allgemein

20/01 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB)

Norm

ABGB §6;

VerkehrsaufschließungsabgabenG Tir 2011;

VwRallg;

1. ABGB Art. 4 § 6 heute

2. ABGB Art. 4 § 6 gültig ab 01.01.2005

Rechtssatz

Knüpft der Gesetzgeber an Begri;e an, die in anderen Rechtsvorschriften verwendet werden, so liegt es nahe, diese in

der Bedeutung zugrunde zu legen, die ihnen nach der Vorschrift, an die angeknüpft wurde, zukommt. Es besteht in

einem solchen Fall mangels konkreter Anhaltspunkte für einen gegenteiligen gesetzgeberischen Willen kein Anlass,

von der im Baurecht geprägten Bedeutung der Begri;e abzugehen (vgl. etwa das Erkenntnis vom 10. Dezember 2008,

2005/17/0093 = VwSlg 8396 F/2008).Knüpft der Gesetzgeber an Begri;e an, die in anderen Rechtsvorschriften

verwendet werden, so liegt es nahe, diese in der Bedeutung zugrunde zu legen, die ihnen nach der Vorschrift, an die

angeknüpft wurde, zukommt. Es besteht in einem solchen Fall mangels konkreter Anhaltspunkte für einen

gegenteiligen gesetzgeberischen Willen kein Anlass, von der im Baurecht geprägten Bedeutung der Begri;e abzugehen

vergleiche etwa das Erkenntnis vom 10. Dezember 2008, 2005/17/0093 = VwSlg 8396 F/2008).
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